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LVBS -


1. Jahrgang Monat Juli/August 2005

Aus dem Inhalt:

· Zusammenschluss von BLBS Sachsen und VLW Sachsen zum LVBS Sachsen am 2. Juli 2005 

· Landesvorstand des LVBS Sachsen

· Satzung des LVBS Sachsen

· Wahlordnung des LVBS Sachsen

· Beitragsordnung des LVBS Sachsen

· Schiedsordnung des LVBS Sachsen

· Rechtsschutzordnung des LVBS Sachsen


2. Juli 2005:

Zusammenschluss der Landesverbände

BLBS und VLW

zum

LEHRERVERBAND
BERUFLICHE SCHULEN SACHSEN

· LVBS SACHSEN -

Liebe Verbandsmitglieder,

die Vertreterversammlungen von BLBS und VLW hatten am 29. November 2003 die Landesvorstände beauftragt, den Zusammenschluss beider Verbände zu einem Landesverband, der Lehrerinnen und Lehrer aller beruflichen Schulenarten und Berufsfelder sowie entsprechende Referendare und Studenten vertritt, vorzubereiten.

In den vergangenen knapp zwei Jahren haben BLBS und VLW ihre Zusammenarbeit weiter intensiviert und mit den Entwürfen von Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung, Schiedsordnung sowie Rechtsschutzordnung im Frühjahr diesen Jahres die erforderlichen Grundlagen für den Zusammenschluss beider Verbände geschaffen.

Zum Vollzug des Zusammenschlusses hatten die Landesvorstände für Samstag, 2 Juli 2005, 10.00 Uhr, außerordentliche Vertreterversammlungen in den Gasthof Goppeln einberufen.

Der Zusammenschluss beider Verbände zum Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen – LVBS Sachsen – wurde durch die BLBS – Vertreterversammlung und die VLW – Vertreterversammlung beschlossen.

Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung, Schiedsordnung und Rechtsschutzordnung wurden von den Delegierten einstimmig verabschiedet. Auf der Grundlage der Satzung und der Wahlordnung erfolgten die Wahlen zum geschäftsführenden Landesvorstand. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf den Folgeseiten.

Der LVBS Sachsen wird die Mitgliedschaft seiner Ursprungsverbände in den Dachorganisationen BLBS – Bundesverband und VLW – Bundesverband aufrechterhalten und auch weiterhin als Mitgliedsgewerkschaft der beamtenbund und tarifunion sachsen sbb wirken.

In den nächsten Wochen werden die Kassen der ehemals Einzelverbände zusammen geführt. Bereiche, in denen es um Geld geht, gelten allgemein als besonders sensibel. Wir haben uns deshalb entschlossen, für eine Übergangszeit von vier Jahren, einen stellvertretenden Schatzmeister zu berufen.

Zur Mitgliederinformation erscheint künftig LVBS aktuell. Die erste Ausgabe halten Sie gerade in den Händen. LVBS aktuell erscheint ab sofort alle zwei Monate, also mit sechs Ausgaben pro Kalenderjahr. Aus aktuellem Anlass sind selbstverständlich auch Sonderausgaben möglich. 

Liebe Mitglieder des LVBS Sachsen,

Sachsens Schullandschaft durchlebt derzeit erhebliche Umbrüche. Die Reduzierung des Beschäftigungsumfanges für die Mittelschul- und Gymnasiallehrer in diesem Jahr ist ein Schritt. Nach Prognosen könnte der Schülerrückgang für den berufsbildenden Bereich in den Jahren 2008 bzw. 2009 zu einem reduzierten Lehrerstundenbedarf führen.

Mit dem Zusammenschluss von BLBS und VLW zum LVBS Sachsen konnten wir Kräfte bündeln und sind künftig in der Lage, Ressourcen noch optimaler einzusetzen. Es ist ein Verband entstanden, in dem nahezu 25 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an Sachsens beruflichen Schulen organisiert sind.

Der LVBS Sachsen verfolgt die von BLBS und VLW formulierten Ziele

· Förderung der wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, wissenschaftlichen und pädagogischen Interessen seiner Mitglieder
· Mitarbeit am Ausbau und an der Weiterentwicklung des Schulwesens, insbesondere der berufsbildenden Schulen

· Zusammenarbeit mit anderen Personen und Vereinigungen, die verwandte Ziele verfolgen

· Förderung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
· Unterstützung und Beratung von Studentinnen und Studenten für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

konsequent weiter.

Wir werden allerdings nur dann greifbare Erfolge erzielen, wenn Sie, liebe Verbands-mitglieder an diesem Prozess aktiv teilhaben. Absichtserklärungen und Meinungsbekundungen sind für die Arbeit eines Landesvorstandes hilfreich, allein aktive Beteiligung und Präsenz der Verbandsmitglieder kann aufgemachten Forderungen den notwendigen Nachdruck verleihen.

Organisatorisch sind die Voraussetzungen für eine konstruktive Verbandsarbeit geschaffen – die Kräfte sind gebündelt, die Strukturen sind optimiert. Ein Verband lebt von der aktiven Mitwirkung seiner Mitglieder – der Landesvorstand bittet Sie ganz herzlich davon Gebrauch zu machen.

Im Namen des Landesvorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Urlaubs- und Ferientage sowie persönlich alles Gute

Reinhard Plicka

Landesvorsitzender
Der LVBS – Landesvorstand:

Durch die Teilnehmer an der LVBS – Gründungsversammlung wurden in den geschäftsführenden Landesvorstand gewählt:

Landesvorsitzender



Reinhard Plicka







BSZ Technik und Wirtschaft Freital

Stellv. Landesvorsitzende


Birgit Bourdoux

und Leiter der Fachgruppe 

BSZ 3 Leipzig
Kaufmännische Berufe

Stellv. Landesvorsitzende


Bettina Reichardt
und Leiter der Fachgruppe 

BSZ Technik 2 – Handwerkerschule -
Gewerbliche und hauswirt-

Chemnitz
schaftliche Berufe

Stellv. Landesvorsitzende


Sabine Mesech
und Leiter der Fachgruppe 

Medizinische Berufsfachschule 
Gesundheitsfach- und Soziale 

am Klinikum Dresden-Friedrichstadt
Berufe

Schatzmeister




Rudolf Weiske







BSZ Elektrotechnik Dresden
Schriftführer




Andrea Köhler







BSZ Wirtschaft II Dresden
Geschäftsführerin



Ute Thierbach







BSZ Wirtschaft II Dresden
Schriftleiter




Dirk Böttcher
der Verbandszeitschrift


BSZ Kamenz
LVBS - aktuell
Für eine Übergangszeit von vier Jahren hat der Landesvorstand folgende Funktion durch 

Berufung besetzt:
Stellvertretender Schatzmeister

Jens Rösler







BSZ Wirtschaft II Dresden
Der Landesvorstand beschloss die Bildung nachfolgend aufgeführter Ausschüsse und berief deren Vorsitzende:

Ausschuss




Dr. Sabine Calov
Schul- und Bildungspolitik

BSZ Wirtschaft II Chemnitz
Ausschuss




Gudrun Bergmann

Recht und Besoldung


BSZ Wirtschaft I „Prof. Dr. Zeigner“







Dresden







Stellvertretende Ausschussvorsitzende:








Beate Döhler







BSZ 5 Leipzig

Ausschuss




Oliver Bergner

Lehrerbildung




Commenius – Institut Radebeul







Stellvertretende Ausschussvorsitzende:








Waltraud Steinhaus







BSZ Meißen

Ausschuss Studenten 


Dana Trakal

und Lehramtsanwärter


Berufsförderungswerk Dresden
Ausschuss 




Lutz Bitterlich
Seniorenbetreuung



BSZ Technik und Wirtschaft Freital
Landesgeschäftsstelle:
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen

Strehlener Platz 2

01219 Dresden

·       0351 / 4 73 52 88

Fax
 0351 / 4 73 52 88

Mail:
 LVBS-Sachsen@gmx.de
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen

(LVBS Sachsen)

Satzung

I. Name, Sitz Zweck und Aufgaben

§ 1 – Name und Sitz des Verbandes

(1) Der Name des Verbandes lautet „Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen (LVBS Sachsen)“, im folgenden Landesverband genannt.

      Nach der Eintragung in das Vereinsregister trägt der Verband als Zusatz die Bezeichnung „e. V.“

(2) Sitz und Gerichtsstand des Landesverbandes ist Dresden. 

§ 2 – Zweck und Aufgaben

(1) Der Landesverband stellt sich zur Aufgabe

· die wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, wissenschaftlichen und pädagogischen Interessen seiner Mitglieder zu fördern und zu vertreten 

· am Ausbau und an der Weiterentwicklung des Schulwesens, insbesondere der berufsbildenden Schulen, mitzuarbeiten 

· mit anderen Personen und Vereinigungen, die verwandte Ziele verfolgen, zusammenzuarbeiten 

· die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte berufsbildender Schulen zu fördern 

· Studentinnen und Studenten für das Lehramt an berufsbildenden Schulen zu unterstützen und zu beraten 

(2) Der Landesverband ist bei demokratischer Grundhaltung parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral.

(3) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen. 

(4) Der Landesverband ist Mitglied im Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen e. V. und im Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e. V. Im Falle des Zusammenschlusses dieser beiden Bundesverbände geht die Mitgliedschaft des Landesverbandes auf den neuen Bundesverband über.

II. Mitgliedschaft

§ 3 – Aufnahme

Die Aufnahme in den Landesverband erfolgt auf schriftlichen Antrag.

Die Mitglieder entscheiden sich mit Eintritt in den Landesverband für die Zugehörigkeit zu einer Fachgruppe. Ein Wechsel der Fachgruppe ist möglich. 

§ 4 – Ordentliche Mitglieder

Als ordentliche Mitglieder können dem Verband angehören

· Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen

· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulaufsichtsbehörden

· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatlichen Seminars für das Höhere Lehramt an berufsbildenden Schulen in Sachsen

· Lehrende und Studierende an berufs- und wirtschaftspädagogischen Lehrstühlen

· Personen, die in den oben genannten Bereichen tätig waren und sich im Ruhestand befinden

§ 5 – Außerordentliche und fördernde Mitglieder

Auf Beschluss des Landesvorstandes können weiterhin Mitglieder werden

· Lehrervereinigungen in ihrer Gesamtheit (kooperative Mitgliedschaft)

· natürliche und juristische Personen, die die Ziele des Landesverbandes unterstützen und die Satzung anerkennen

§ 6 – Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzende

Persönlichkeiten, die sich um den Landesverband sowie dessen Vorgängerverbände und die Verwirklichung ihrer Aufgaben in herausragender Weise verdient gemacht haben, können durch die Vertreterversammlung zu Ehrenmitgliedern oder Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

§ 7 – Ende der Mitgliedschaft

(1)
Die Mitgliedschaft endet
mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss.

(2) 
Der Austritt aus dem Landesverband ist in der Regel nur zum Ende eines Quartals möglich und ist gegenüber dem Landesvorstand bis zum Ende des vorangegangenen Quartals schriftlich zu erklären.

Über eine Ausnahmeregelung entscheidet der Landesvorstand.

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Landesverband kann nur aus einem wichtigen Grund erfolgen. 


Entscheidungsgrundlage dafür ist die Satzung.


Über einen Ausschluss entscheidet der Landesvorstand.


Das betreffende Mitglied ist zum Sachverhalt anzuhören. Es kann gegen den Ausschluss 
innerhalb von sechs Wochen bei der Schiedskommission Einspruch erheben.
III. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 8 – Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht

· alle Einrichtungen und Leistungen des Landesverbandes zu nutzen

· die Verbandszeitschrift des Landesverbandes und die des der Berufsgruppe entsprechenden Bundesverbandes zu beziehen

· in beruflichen und gewerkschaftlichen Rechtsangelegenheiten Beratung und Rechtsbeistand des Verbandes im Rahmen der Rechtsschutzordnung in Anspruch zu nehmen
§ 9 – Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht

(1) die Satzung anerkennen und die Ziele des Verbandes zu unterstützen. 
(2) die Mitgliedsbeiträge termingerecht zu zahlen

IV. Mitgliedsbeiträge

§ 10 – Grundsätze

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Vertreterversammlung beschlossen.

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird vom Landesverband quartalsweise eingezogen. Näheres regelt die Beitragsordnung.

V. Gliederung des Landesverbandes

§ 11 – Schulgruppen

(1) An berufsbildenden Einrichtungen mit mehr als zwei Mitgliedern werden Schulgruppen gebildet.

(2) Mitglieder benachbarter beruflicher Einrichtungen können sich zu einer Schulgruppe zusammenschließen. 
(3) Jede Schulgruppe wählt einen Schulgruppenvorsitzenden.

§ 12 – Bezirksverbände

(1) In den Regierungsbezirken werden Bezirksverbände gebildet.

(2) Der Bezirksverband besteht aus den Schulgruppen eines Bezirkes. Territoriale Untergruppierungen sind möglich. 

(3) Der Bezirksvorstand leitet den Bezirksverband.

(4) Der Bezirksvorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Sie werden durch die Versammlung der Schulgruppenvertreter auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

(5) Der Bezirksvorstand regelt die Interessen der Mitglieder im Bezirk.

(6) Der Bezirksvorstand vertritt den Bezirksverband.

(7) Der Bezirksvorstand organisiert die Durchführung von Bezirksveranstaltungen.

(8) Der Bezirksvorstand beteiligt sich an den Bezirkspersonalratswahlen. Die Vorschläge für den Hauptpersonalrat von Seiten der Bezirksvorstände werden im Landesvorstand abgestimmt.

(9) Der Bezirksverband bestätigt die in die Vertreterversammlung zu entsendenden Delegierten.

§ 13 – Fachgruppen

(1)
Der Landesverband wird in Fachgruppen gegliedert.

 (2)
Im Einzelnen werden folgende Fachgruppen gebildet

(
Fachgruppe 1: „Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe“

(
Fachgruppe 2: „Kaufmännische Berufe“

(
Fachgruppe 3: „Gesundheitsfach-, pflegerische und soziale Berufe“

(3)
Die Vorsitzenden der Fachgruppen sind gleichzeitig stellvertretende Landesvorsitzende. Sie werden durch die Vertreterversammlung gewählt. Das Vorschlagsrecht hat die entsprechende Fachgruppe.

VI. Leitung des Landesverbandes

§ 14 – Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Landesverbandes. Sie entlastet und wählt den geschäftsführenden Landesvorstand und zwei Kassenprüfer für die Dauer von vier Jahren.

(2) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorsitzenden des Landesverbandes oder einen seiner Stellvertreter einberufen. Die Einladung erfolgt mindestens vier Wochen vorher schriftlich unter gleichzeitiger Angabe der vorläufigen Tagesordnung.

(3) Die Vertreterversammlung besteht aus dem Landesvorstand und den Delegierten der Bezirksverbände. Den Delegiertenschlüssel legt der Landesvorstand im Einvernehmen mit den Bezirksverbänden fest.

Eine ordentliche Vertreterversammlung wird alle vier Jahre durchgeführt.

(4) Eine außerordentliche Vertreterversammlung ist schriftlich mit Angabe der Tagesordnung innerhalb von sechs Wochen einzuberufen, wenn der Landesvorstand, ein Bezirksverband oder mindestens ein Fünftel der Mitglieder dies beantragen. Der Antrag muss schriftlich begründet werden.

(5) Die Vertreterversammlung beschließt, soweit diese Satzung nichts anderes festlegt, mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten eingeladenen Mitglieder anwesend ist. 

Bei Beschlussunfähigkeit kann der Landesvorstand eine neue Vertreterversammlung mit der gleichen Tagesordnung frühestens nach vierzehn Tagen einberufen. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten beschlussfähig.

(6) Die Vertreterversammlung hat im Einzelnen

· die von den Organen des Landesverbandes zu verfolgenden Ziele festzulegen und Empfehlungen für deren Erreichung zu erteilen

· über Anträge, die ihr zur Entscheidung vorgelegt werden, zu beschließen

· den Geschäfts- und Kassenbericht des Landesvorstandes entgegenzunehmen

· den Bericht der Kassenprüferinnen/der Kassenprüfer entgegenzunehmen

· Berichte des Landesvorstandes entgegenzunehmen und über seine Entlastung zu beschließen

· den Haushaltsplan zu beschließen

· die Beitragsordnung und die Rechtsschutzordnung zu beschließen 

· den Ausschluss eines Mitgliedes endgültig zu beschließen

· Änderungen der Satzung zu beschließen

· die Auflösung des Vereins gemäß Satzung zu beschließen

§ 15 – Landesvorstand

(1)
Der Landesvorstand setzt sich zusammen aus

(
den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes

(
den Vorsitzenden der Bezirksverbände

(
den Landesvertretern in den Bundesausschüssen

· den Vorsitzenden der Ausschüsse des Landesverbandes

(
dem Schriftleiter der Verbandszeitschrift

(2)
Der Landesvorstand nimmt folgende Aufgaben wahr

· Umsetzung der Beschlüsse der Vertreterversammlung

· Entsenden von Mitgliedern in die Bundesausschüsse

· Einsetzen von Vorsitzenden der Landesausschüsse, soweit die Gremien sie nicht selbst gewählt haben

· Wahl der Mitglieder der Schiedskommission

· Erstellung des Haushaltsplanes

· Stellungnahme zu den an die Vertreterversammlung gestellten Anträgen

· Berufung der Delegierten in die Gremien des beamtenbund und tarifunion sachsen (sbb) 

· der Bestimmung von Zeitpunkt und Ort der nächsten Vertreterversammlung

· Bestellung der/des Geschäftsführerin/Geschäftsführers

· Bestellung des Schriftleiters der Verbandszeitschrift

(3)
Der Landesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4)
Der Landesvorstand tagt mindestens viermal jährlich.

§ 16 – Geschäftsführender Vorstand

(1) Der geschäftsführende Vorstand ist der gesetzliche Vertreter des Landesverbandes. Er erledigt die laufenden Vereinsgeschäfte und vertritt den Landesverband nach außen. Er ist an die Beschlüsse der Vertreterversammlung und des Landesvorstandes gebunden.

(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus

(
der/dem Landesvorsitzenden

(
den drei Stellvertretern/Stellvertreterinnen 

(
der/dem Schatzmeister/in

(
der/dem Schriftführer/in

(3) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter vertreten den Verband gerichtlich und außergerichtlich, jeder ist allein vertretungsberechtigt.

(4) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes vor Ablauf der Wahlperiode aus dem Vorstand aus, kann der Landesvorstand bis zur nächsten Vertreterversammlung ein neues Mitglied für den geschäftsführenden Vorstand ernennen.

§ 17 – Finanzverwaltung

(1) Die Finanzverwaltung erfolgt durch den Landesvorstand.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Durch die Kassenprüfer ist jährlich ein schriftlicher Kassenbericht anzufertigen.

(4) Kassenprüfungen erfolgen jeweils nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres. Hierüber ist dem Landesvorstand sowie der nächsten Vertreterversammlung zu berichten. 

Darüber hinaus können Kassenprüfungen vom Landesvorstand jederzeit angeordnet werden.

§ 18 – Schiedskommission

(1)
Die Schiedskommission setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen.

(2)
Die Schiedskommission führt bei verbandsinternen Streitfällen auf der Grundlage der Satzung des Landesverbandes das Schlichtungsverfahren und das Schiedsverfahren durch.

(3) Die Schiedsordnung regelt das Verfahren. Sie ist nicht Bestandteil der Satzung.

§ 19 – Rechtsschutz

(1) Der Landesverband gewährt seinen Mitgliedern in berufsständischen und gewerkschaftlichen Angelegenheiten über den beamtenbund und tarifunion sachsen (sbb) Rechtsberatung und Verfahrensrechtsschutz.  Näheres regelt die Rechtsschutzordnung.

(2) Erklärt das Rechtsschutz in Anspruch nehmende Mitglied vor Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss der Rechtsberatung/des Rechtsverfahrens seinen Austritt aus dem Landesverband, sind die verauslagten Kosten und die dem Landesverband entstandenen Kosten  zurückzuzahlen.

§ 20 – Diensthaftpflichtversicherung
(1) Der Landesverband versichert im aktiven Dienst befindliche Mitglieder bei einer Versicherungsgesellschaft gegen Schadensersatzansprüche. 

Art und Umfang werden durch die Versicherungsbedingungen des Versicherers geregelt.

(2) Der Landesvorstand gibt regelmäßig Änderungen der vertraglichen Leistungen und wesentlichen Vertragsbedingungen den Mitgliedern des Landesverbandes bekannt. Die Mitglieder haben das Recht, alle Vertragsbedingungen einzusehen. Darüber hinaus erbringt der Landesverband keine weiteren Leistungen.

VII. Satzungsänderungen, Auflösung des Verbandes

§ 21 – Satzungsänderungen

(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Vertreterversammlung.

(2) Anträge zu Änderungen dieser Satzung müssen im Wortlaut bei der Einberufung der Vertreterversammlung bekannt gegeben werden.

(3) Satzungsänderungen treten mit ihrer Verkündung in Kraft.

§ 22 – Auflösung des Landesverbandes

(1) Der Landesverband kann durch Beschluss der Vertreterversammlung aufgelöst werden. Der Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(2) Der Antrag auf Auflösung des Landesverbandes ist bei der Einberufung der Vertreterversammlung in der Tagesordnung im Wortlaut bekannt zu geben.

(3) Nach dem Auflösungsbeschluss erfolgt die Liquidation durch zwei Mitglieder des Landesvorstandes. Sie werden von der Vertreterversammlung dazu bestimmt

Die Satzung wurde am 02. Juli 2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

BEITRAGSORDNUNG

§ 1

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich für

	Vollbeschäftigte Mitglieder
	8,00 €

	Teilzeitbeschäftigte Mitglieder
	8,00 €

	Mitglieder im Ruhestand
	4,00 e

	Mitglieder im Erziehungsurlaub oder Elternzeit
	4,00 €

	Referendare
	1,00 €

	Studenten
	0,50 €

	Fördernde Mitglieder
	nach Vereinbarung


§ 2

Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages
(1) Der Mitgliedsbeitrag ist quartalsweise zu entrichten.

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum Ersten eines Quartals fällig.

§ 3

Beitragserhebung
Der Mitgliedsbeitrag wird im Lastschriftverfahren eingezogen.

§4 

Inkrafttreten
Die Beitragsordnung wurde am 2. Juli 2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

WAHLORDNUNG
§ 1 - Wahlkommission

1.1 
Zur Durchführung der Wahlen ist durch die Vertreterversammlung eine aus fünf 
Mitgliedern bestehende Wahlkommission zu wählen. 

1.2 
Die Mitglieder der Wahlkommission wählen einen Vorsitzenden. 

1.2.1 Kandidaten, die für den geschäftsführenden Landesvorstand oder als Kassenprüfer kandidieren, können nicht Mitglied der Wahlkommission sein.

1.3 
Der Versammlungsleiter übergibt dem Leiter der Wahlkommission die Leitung der 


Vertreterversammlung für die Durchführung der Wahl.

§ 2 - Wahlvorschlag

2.1

Wahlvorschläge können von Mitgliedern oder Organen des Landesverbandes in 
schriftlicher Form bis sieben Tage vor der Vertreterversammlung eingereicht werden.

2.2

Die Kandidaten müssen ihre Zustimmung zur Kandidatur schriftlich erklären.

§ 3 – Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes
3.1 Entsprechend der Satzung werden die Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstandes durch die Vertreterversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt.

3.2 
Durch die Vertreterversammlung werden gewählt:

· der Landesvorsitzende

· die stellvertretenden Landesvorsitzenden als Vorsitzende der Fachgruppen  
· der Schatzmeister

· der Schriftführer

3.3 
Die Vertreterversammlung bestätigt auf Vorschlag des Landesvorsitzenden den 


Schriftleiter der Verbandszeitschrift.

§ 4 – Wahlvorgang
4.1
Der Leiter der Wahlkommission stellt die Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung fest. Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 50 Prozent der eingeladenen Vertreter anwesend sind.

4.3 
Der Leiter der Wahlkommission gibt den Wahlmodus wie folgt bekannt:

4.3.1 
Der Landesvorsitzende wird in einem separaten Wahlgang gewählt. Es erfolgt geheime Abstimmung.

4.3.2
Die stellvertretenden Landesvorsitzenden werden in einem weiteren Wahlgang gewählt.


Es erfolgt geheime Abstimmung. 

4.3.3 Die weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes – Schatzmeister und Schriftführer – werden in offener Abstimmung gewählt.


Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes erfolgt geheime Abstimmung.

4.4 
Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat.

Bei Stimmengleichheit wird ein zweiter Wahlgang notwendig. Hier genügt dann die einfache Mehrheit.

4.5 
Der Leiter der Wahlkommission nennt die einzelnen Kandidatenvorschläge.

4.5.1 Auf Antrag stellen sich die Kandidaten vor und können befragt werden.

4.5.2 Die Kandidatenliste kann auf Antrag erweitert werden, solange der Leiter der Wahlkommission diese nicht abgeschlossen hat. Nach Eröffnung des Wahlvorganges können keine Wahlvorschläge mehr eingereicht werden.

4.6 
Der Leiter der Wahlkommission eröffnet und beendet die einzelnen Wahlgänge.

§ 5 – Wahlergebnisse

5.1 Das Ergebnis der einzelnen Wahlgänge wird von der Wahlkommission durch Auszählen der Stimmen ermittelt.

5.2 Das Ergebnis der einzelnen Wahlgänge wird der Vertreterversammlung wie folgt bekannt gegeben:


Bei geheimer Abstimmung:

a) die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen

b) die Anzahl der gültigen Stimmen für den Kandidaten

c) die Anzahl der ungültigen Stimmen

d) die Anzahl der Stimmenthaltungen

e) den Namen des gewählten Kandidaten

Bei offener Abstimmung:

a) die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen

b) die Anzahl der Stimmen für den Kandidaten

c) die Anzahl der Stimmen gegen den Kandidaten

d) die Anzahl der Stimmenthaltungen

e) den Namen des gewählten Kandidaten

5.3 Der Leiter der Wahlkommission stellt durch Befragen fest, ob der gewählte Kandidat die Wahl annimmt.


Bei Nichtannahme wird ein neuer Wahlgang durchgeführt.

5.4 Die Wahlkommission fertigt über die Wahlergebnisse ein Protokoll an.


Das Protokoll ist von den Mitgliedern der Wahlkommission zu unterzeichnen.

Die Wahlordnung wurde am 02.07.2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

RECHTSSCHUTZORDNUNG

§ 1 - Geltungsbereich

(1) Diese Rechtsschutzordnung gilt für Mitglieder des LVBS Sachsen e.V.

(2) Die Bestimmungen dieser Rechtsschutzordnung unterliegen den Vorgaben der Rahmenrechtsschutzordnung für den dbb – beamtenbund und tarifunion sowie der Rechtsschutzordnung von beamtenbund und tarifunion sachsen – sbb.

§ 2- Begriff des Rechtsschutzes

(1) Rechtsschutz im Sinne dieser Rechtsschutzverordnung sind die Rechtsberatung und der Verfahrensrechtsschutz.

(2) Rechtsberatung beinhaltet die mündliche oder schriftliche Erteilung oder Vermittlung eines Rates bzw. einer Auskunft oder die Erstellung eines Rechtsgutachtens.

(3) Verfahrensrechtsschutz beinhaltet die rechtliche Vertretung eines Mitgliedes des LVBS Sachsen e.V. in einem gerichtlichen Verfahren und die diesem Verfahren vorausgehenden Tätigkeiten.

§ 3 – Umfang des Rechtsschutzes

(1) Rechtsschutz wird gewährt für Fälle, die im Zusammenhang mit der:

· derzeitigen beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit ,

· früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst,

· Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung,

· Tätigkeit als Mitglied einer Jugend- und Auszubildendenvertretung,

· Tätigkeit als Frauenbeauftragte,

· Tätigkeit als Vertrauensfrau / Vertrauensmann für Schwerbehinderte 

stehen.

(2) Rechtsschutz wird weiterhin gewährt bei

· Arbeitsunfällen

· Wegeunfällen

· Berufserkrankungen

· Fälle der Erwerbsminderung

· Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht hinsichtlich der beruflichen Auswirkungen.

(3) In Disziplinar- und Strafverfahren sowie in Ordnungswidrigkeitsverfahren unter Maßgabe der Absätze 2 und 2 Verfahrensrechtsschutz gewährt, wenn es sich nicht um ein vorsätzlich begangenes Delikt handelt.

(4) Verfahrensrechtsschutz wird nur gewährt, wenn Rechtsverfolgung hinreichend Aussicht auf Erfolg hat und den Zielstellungen des LVBS Sachsen e.V. nicht zuwiderläuft.

(5) Rechtsschutz wird nur gewährt, wenn der Rechtsschutzfall erst nach Erwerb der Mitgliedschaft im LVBS sachsen e.V. eingetreten ist.

(6) Über die Gewährung von Rechtsschutz entscheidet der Landesvorstand.

Der Ausschuss Dienstrecht unterbreitet dazu einen Entscheidungsvorschlag.

(7) Die abschließende Entscheidung über die Gewährung von Rechtsschutz trifft das zuständige dbb – Dienstleistungszentrum.

(8) Soweit eine Rechtsschutzgewährung durch Dritte, insbesondere durch eine Rechtsschutz-versicherung oder den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn, erfolgt, entfällt Rechtsschutz nach dieser Rechtsschutzordnung.

§ 4 – Kosten des Rechtsschutzes

(1) Rechtsberatung und Verfahrensrechtsschutz werden kostenlos gewährt.

(2) Der Verfahrensrechtsschutz umfasst grundsätzlich nur die Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung.

Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Rechtsverfolgung trifft das jeweils zuständige dbb - Dienstleistungszentrum.

(3) Die Kosten des Verfahrensrechtsschutzes sind vom Mitglied zurückzuerstatten, wenn es vor Ablauf von zwei Jahren aus dem LVBS sachsen e.V. austritt.

(4) Honorarvereinbarungen mit Dritten werden durch den LVBS sachsen e.V. nicht übernommen.

(5) Soweit ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Prozessgegner besteht, ist das Mitglied verpflichtet, diese Ansprüche in Höhe der dem zuständigen dbb -Dienstleitungszentrum entstandenen Rechtsschutzkosten an das dbb – Dienstleistungszentrum abzutreten.

§ 5 – Anspruch auf Rechtsschutz - Haftungsausschluss

(1) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Rechtsschutzgewährung.

(2) Eine Haftung im Zusammenhang mit der Gewährung von Rechtsschutz ist ausgeschlossen.

§ 6 – Verfahren der Rechtsschutzgewährung

(1) Rechtsschutz wird nur bei formeller schriftlicher Antragstellung beim LVBS Sachsen e.V. gewährt.

(2) Dem Rechtsschutzantrag sind die zur Bearbeitung und Entscheidung erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(3) Verfahrensrechtsschutz wird für jede Instanz gesondert bewilligt. Maßgeblich für die Entscheidung ist hierbei die Aussicht auf Erfolg bei Fortführung des Verfahrens.

(4) Für den Verfahrensrechtsschutz bestimmt das zuständige dbb - Dienstleistungszentrum den Prozessvertreter.

Ein besteht kein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Prozessvertreter.

(5) Der Abschluss eines Vergleichs ist nur in Abstimmung zwischen dem zuständigen dbb – Dienstleistungszentrum und dem LVBS sachsen e.V. als Rechtschutz gewährende Stelle zulässig.

(6) Der LVBS Sachsen e.V. ist berechtigt, im Rechtsschutzverfahren gewonnenes Material zu verwerten und zu veröffentlichen.

Die Persönlichkeitsrechte des betroffenen Mitgliedes sind dabei zu wahren.

§ 7 – Entzug des Rechtsschutzes

(1) Der Rechtsschutz kann entzogen werden, wenn der Antragsteller vorsätzlich oder grob fahrlässig unzutreffende oder falsche Aussagen gemacht, Tatsachen verschwiegen, Unterlagen unvollständig vorgelegt oder den Sachverhalt unvollständig wiedergegeben hat und dadurch die Entscheidung über die Rechtsschutzgewährung beeinflusst worden ist bzw. wenn der Antragsteller gegen diese Rechtsschutzordnung verstoßen hat.

(2) Der Rechtsschutz kann ebenfalls entzogen werden, wenn sich der Antragsteller nicht an die Hinweise oder Festlegungen der die Beratung oder das Verfahren begleitenden Juristen des zuständigen dbb – Dienstleistungszentrums hält.

(3) Der Rechtsschutz kann mit Hinweis und Wirkung auf künftig anfallende Kosten entzogen werden, wenn sich während des Verfahrens, z. B. während der Beweisaufnahme oder durch bekannt werden zwischenzeitlicher Entscheidungen zu gleichen Fällen, ergibt, dass die weitere Rechtsverfolgung aussichtslos ist.

(4) In den Fällen gemäß Absatz 1 und 2 können entstandene Kosten vom Antragsteller zurückverlangt werden.

§ 8 - Inkrafttreten

Die Rechtsschutzordnung wurde am 02.07.2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

EHRENORDNUNG

1. Personen, die sich besondere Verdienste um den Verband der Lehrer an beruflichen Schulen Sachsen -VLBS Sachsen – oder seine Vorgängerorganisationen den Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen – Landesverband Sachsen- bzw. den Bundesverband der Lehrer an beruflichen Schulen – Landesverband Sachsen – erworben haben, kann der VLBS Sachsen die Ehrenmitgliedschaft verleihen.

2. Ausgeschiedenen Landesvorsitzenden des Verbandes der Lehrer an beruflichen Schulen Sachsen - VLBS Sachsen – oder seiner Vorgängerorganisationen, dem Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen – Landesverband Sachsen- bzw. dem Bundesverband der Lehrer an beruflichen Schulen – Landesverband Sachsen, die sich durch langjährige erfolgreiche Verbandsarbeit auf Landesebene ausgezeichnet haben, kann der Ehrenvorsitz des VLBS Sachsen verliehen werden.

3. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bzw. des Ehrenvorsitzes erfolgt durch die Vertreterversammlung.

4. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende können auf Beschluss des Landesvorstandes zur Sitzungen des Landesvorstandes und anderen ausgewählten Veranstaltungen des VLBS Sachsen eingeladen werden.

Diese Ehrenordnung wurde am 2. Juli 2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

SCHIEDSORDNUNG

§ 1 – Geltungsbereich

(1) Die Schiedsordnung dient gemäß § 17 der Satzung des Landesverbandes der Schlichtung aller satzungsmäßigen und materiellen Streitigkeiten im Landesverband.

(2) Wird bei strittiger Sachlage sofort oder im Nachhinein der juristische Rechtsweg beschritten, ist die Schiedskommission nicht mehr zum Handeln verpflichtet. Das Verfahren ruht bis zur rechtkräftigen gerichtlichen Entscheidung.

§ 2 – Schiedskommission

(1) Die Schiedskommission besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Schiedskommission soll paritätisch aus Vertretern der Bezirksorganisationen zusammengesetzt sein. Mitglieder des Landesvorstandes können nicht Mitglied der Schiedskommission sein.

(3) Die Mitglieder der Schiedskommission wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und ersten Stellvertreter.

§ 3 –Antragstellung
(1) Anträge an die Schiedskommission sind in zweifacher Ausfertigung an den Vorsitzenden der Schiedskommission mit Angabe des Antragsgegners, des strittigen Sachverhaltes, der beweisführenden Fakten und der erhobenen Forderungen zu richten.

(2) Die Schiedskommission kann zusätzliche Angaben und notwendige Belege anfordern.

(3) Der Antragsgegner erhält von der Schiedskommission eine Ausfertigung des Antrages zur schriftlichen Stellungnahmen innerhalb von sechs Wochen.

§ 4 – Schlichtungsverfahren

(1) Mit Eingang der Stellungnahme des Antragsgegners oder mit Fristablauf führt die Schiedskommission mit beiden Parteien eine Aussprache mit dem Ziel der gütlichen Einigung.

(2) Die streitenden Parteien haben das Recht, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen.

(3) Das Ergebnis wird protokolliert und bei einer Einigung mit Unterschrift als verbindliche Beilegung bestätigt.

(4) Die Schlichtung gilt als gescheitert, wenn ein Verfahrensbeteiligter schuldhaft nicht erscheint.

Andernfalls ist ein neuer Termin festzulegen.

§ 5 – Schiedsverfahren

(1) Voraussetzung für die Eröffnung eines Schiedsverfahrens ist das Scheitern der vorangegangenen Schlichtung.

(2) Die Schiedskommission kann sich Rechtsauskunft einholen. Dazu kann die Verhandlung vertagt werden.

(3) Gegenstand der Verhandlung ist der Antrag.

(4) An der Verhandlung der Schiedskommission haben die streitenden Parteien selbst und/oder deren Bevollmächtigte teilzunehmen.

(5) Entstehende Kosten tragen die streitenden Parteien.

§ 6 – Schiedsspruch

(1)
Die Schiedskommission richtet sich bei ihrem Schiedsspruch nach der Satzung des Landesverbandes.

(2)
Die Schiedskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent ihrer Mitglieder anwesend sind.

(3)
Die Verhandlungen der Schiedskommission werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom ersten Stellvertreter geführt.

(4)  Die Beschlüsse der Schiedskommission werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(5)
Bei persönlicher Bindung eines Mitgliedes der Schiedskommission an eine streitende Partei ist dem betroffenen Mitglied die Teilnahme an der Verhandlung verwehrt.

(6)
Der Schiedsspruch ist schriftlich auszufertigen und den beteiligten Parteien sowie dem geschäftsführenden Vorstand zu übergeben.

(7)
Der geschäftsführende Vorstand entscheidet über die Veröffentlichung des Schiedsspruches.

§ 7 – Abschluss des Verfahrens

(1) Mit dem Schiedsspruch der Schiedskommission ist das verbandsinterne Verfahren beendet.

(2) Das Abstimmungsergebnis wird protokolliert. 

(3) Die beteiligten Parteien werden durch den geschäftsführenden Vorstand schriftlich vom Abschluss des Verfahrens unterrichtet.

§ 8 - Inkrafttreten

Die Schiedsordnung wurde am 02.07.2005 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.
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